
Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

20/SVV/0627

öffentlich
Betreff:
Beginn der Planung zur Umsetzung des B-Plan 02/93 "Baugebiet Ritterstraße"

Erstellungsdatum 12.06.2020
Eingang 502: 10.06.2020

Einreicher: Maik Teichgräber

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

25.06.2020 Ortsbeirat Golm X

Beschlussvorschlag:

Der Ortsbeirat möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, die Planung zur Umsetzung des BPlan 02/93 „Baugebiet 
Ritterstraße“ unverzüglich zu beginnen. Weiterhin sind die Anwohner in das Planungsverfahren und 
das Grünkonzept frühzeitig einzubinden. Hierzu ist eine Versammlung der Anwohner Ritterstraße 
spätestens bis Ende III. Quartal 2020 einzuberufen.

gez. Maik Teichgräber

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Der Abschluss der Umsetzung des BPlan 02/93 ist überfällig. Die Ausreden zur Aufschiebung des 
Planungsprozesses seitens der Verwaltung sind gegenstandslos und unbegründet. Die Beräumung 
der Grünanlagen sowie die Übertragung der Ritterstr. an die LHP ist erfolgt. Die Planung der 
Grünanlagen sowie des Kinderspielplatzes im Bereich der Ritterstraße/Schwalbenhof kann erfolgen, 
um so bei Übertragung der Grundstücke an die LHP sofort mit der Umsetzung beginnen zu können. 
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